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BETREFF  Ihr IFG-Antrag "Auftragsverarbeitung bei Email?" [#234848]  
 

 

Sehr geehrter Herr Lindenberg, 

ich  nehme  Bezug  auf  Ihre  E-Mail  vom  heutigen  Tag  und  bitte  um  Klarstellung.  Ein  Antrag 
nach dem Informationsfreiheitsgesetz dient nicht der Diskussion von Fragen mit Interesse 
für den Antragsteller, sondern ist auf den Zugang zu tatsächlich bei einer Behörde vorhan-
denen  amtlichen  Aufzeichnungen  gerichtet.  Es  besteht  auch  kein  Informationsbeschaf-
fungsanspruch. 

Ich  habe  Ihnen  mitgeteilt,  dass  hier  keine  amtlichen  Aufzeichnungen  zu  der  in  Ihrem  An-
trag  vom  8. Dezember 2021  aufgeworfenen  Frage  existieren.  Ihr  Antrag  ist  demnach  abzu-
lehnen. 

Halten Sie an Ihrem Antrag fest? 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  

   

Herrn 
Joachim Lindenberg 
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